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1.   EINLEITUNG 

Die vorliegende punktuelle Änderung des PAP „Quartier existant“ wird im Zuge der punktuellen PAG-

Änderung „Rue de Schwiedelbrouch“ in der Ortschaft Rambrouch, Gemeinde Rambrouch erstellt. 

 

Der ca. 0,32ha große Geltungsbereich der punktuellen PAG-Änderung soll die Grundzonierung mit einer 

„zone mixte villageoise“ (MIX-v) beibehalten und zur Herstellung eines dichteren Wohnquartiers mit einer 

„zone soumise à un plan d’aménagement particulier nouveau quartier“ überlagert werden. Die Fläche 

befindet sich im Osten von Rambrouch an der „Rue de Schwiedelbrouch“ inmitten bestehender Bebauung 

angrenzend an den historischen Ortskern. 

 

Im aktuell rechtsgültigen PAP „quartier existant“ der Gemeinde Rambrouch liegt das Plangebiet im „quartier 

existant – espace villageois 2“. Entsprechend den geplanten Ausweisungen des PAG modifié soll die Fläche 

aus dem Geltungsbereich des PAP „quartier existant“ entfernt werden und aufgrund der geplanten 

Überlagerung mit einer „zone soumise à un plan d’aménagement particulier nouveau quartier“ im PAG in 

eine „zone non soumise à un plan d'aménagement particulier quartier existant“ entsprechend den 

Ausweisungen des PAP „Quartier existant“ fallen. 

 
Abb. 1:  Abgrenzung des Plangebietes der punktuellen PAP QE-Änderung mit der geplanten Änderung zur „zone non soumise à un plan 

d'aménagement particulier quartier existant“ (rot) im Ortszentrum von Rambrouch. Quelle: Orthophoto 2021 verändert nach 

CO3 2022 

 

Aufgrund der Ausweisungen der geplanten punktuellen PAG-Änderung ergibt sich die Notwendigkeit zur 

Anpassung der Abgrenzungen des PAP QE. Die außerhalb des Plangebietes liegenden „Quartiers existants“ 

behalten ihre Ausweisung bei. 
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Im Zuge der vorliegenden punktuellen PAP QE-Änderung wird nur der graphische Teil („partie graphique“) 

an die geänderte Abgrenzung des betroffenen „Quartier existants“ (QE_EV 2) angepasst. Die Festsetzungen 

des schriftlichen Teils („partie écrite“) bleiben unverändert. 

 

Der PAG en vigueur der Gemeinde Rambrouch basiert auf dem „Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 

concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune“. Zeitgleich mit dem PAG-Projekt 

wurde entsprechend der Regelungen des „Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du 

plan d’aménagement particulier „quartier existant““ et du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ 

ein PAP QE, der ebenfalls am 19.07.2019 durch die Innenministerin genehmigt wurde, erarbeitet.
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2.   GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Änderung des graphischen Teils (Partie graphique) 

Im Rahmen der vorliegenden punktuellen Änderung der „Partie graphique“ des PAP „Quartier existant“ sollen 

in Rambrouch ca. 0,32ha des „quartier existant – espace villageois 2“ entsprechend den Ausweisungen des 

PAG aus dem Geltungsbereich des PAP „Quartier existant“ fallen. Das Plangebiet wird im Rahmen der 

punktuellen PAG-Änderung mit einer „zone soumise à un plan d’aménagement particulier nouveau quartier“ 

überlagert.  

Die punktuelle Änderung des graphischen Teils betrifft ausschließlich diese Plangebietsfläche. Alle übrigen 

Ausweisungen der „Partie graphique“ bleiben von der punktuellen Änderung unberührt.  

Folgende Parzellen sind von der punktuellen Änderung des graphischen Teils des PAP „Quartier existant“ 

betroffen: 

▪ 569/2398 

▪ 574/2354  
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Abb. 2:  links: Auszug aus der „partie graphique“ des aktuell rechtsgültigen PAP „Quartier existant“ mit Abgrenzung des Plangebietes 

(rot strichliert). Quelle: CO3 2019, verändert nach CO3 2022 | rechts: Auszug aus der „partie graphique“ des geänderten 

PAP „Quartier existant“ mit Abgrenzung des Plangebietes (rot strichliert). Quelle: CO3 2022
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3.   PARTIE GRAPHIQUE 
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